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Die schriftliche Ausführung Ihrer Projektplanung kann nur bewertet werden, wenn sich im 
Anhang ihrer schriftlichen Ausführung diese Erklärung, die sogenannte Autorenklausel, von 
Ihnen unterschrieben, befindet:  

 

Erklärung (Autorenklausel) 
 
Hiermit erkläre ich, dass ich die vorliegende Hausarbeit selbstständig verfasst und 
keine anderen als die angegebenen Hilfsmittel benutzt habe.  
 
Die Stellen der Hausarbeit, die anderen Quellen im Wortlaut oder dem Sinn nach 
entnommen wurden, sind durch Angaben der Herkunft kenntlich gemacht. Dies gilt 
auch für Zeichnungen, Skizzen, bildliche Darstellungen sowie für Quellen aus dem 
Internet.  
 
Sofern ich Künstliche Intelligenz (KI) verwendet habe, habe ich dies in einem 
Hilfsmittelverzeichnis kenntlich gemacht. Ich habe hier den Namen, die Version und 
die URL des Tools, den Prompt, das Datum der Generierung des Inhalts und den 
Output der KI sowie die Einsatzform des Outputs genannt und dokumentiert.  
 
Ich bin darüber informiert worden, dass eine Nichtbeachtung der Autoren- bzw. 
Autorinnenklausel als Täuschungsversuch zu bewerten ist und die Prüfungsleitung 
nach § 31 Abs. 1 und 3 APO-AT von der Fortsetzung der Abschlussprüfung 
ausschließen kann. Die Prüfungsleitung kann ebenso nur diesen Prüfungsteil als nicht 
bestanden bewerten.  
 
Hamburg, den (Datum) 
 

 ________________________ 
Name, Vorname, Unterschrift 


